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Pipetten (Entnahme chemischer Substanzen)

Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Gefahrstoffe

Allergien, Verätzungen, Reizun-
gen, Vergiftungen, Verbrennun-
gen durch Hautkontakt, Einat-

men oder Verschlucken von Ge-
fahrstoffen (z.B. Dämpfen, Flüs-

sigkeiten)

 Pipetten müssen mit dem eigenen „Pipettenan-
sauger“ verwendet werden. NICHT MIT DEM 
MUND AN DER PIPETTE ANSAUGEN

Risikobewertung: W = 2 S = 2
Risiko

R = W x S
4 Gering

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:

X X X

INFORMATION UND AUSBILDUNG
- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-

brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken


